
1. ÄNDERUNGSSATZUNG zur 
 

“Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde 
Callenberg“ 

 
Vom 30.09.2008 

 
 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003 
(GVBl. S. 55, ber. S. 159), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. 
Januar 2008 (GVBl. S. 138) wird gemäß Beschluss des Gemeinderats 
der Gemeinde Callenberg vom 29.09.2008 folgende 
 

S A T Z U N G 
 

erlassen: 
 
 
Artikel 1  (§ 2 “Elternbeiträge“) 
 
Der Abs. 1 Ziffer 1 erhält folgende Fassung: 
 
     „ 1.  in Kinderkrippen bei einer Betreuungszeit von täglich 9 Stunden 
            [für Kinder in der Regel bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres]:  
 
 

Elternpaare/Eltern in   Alleinerziehende 
Lebensgemeinschaft 

   EUR      EUR 
 

1. Kind  156,50     148,68 
2. Kind  125,20     118,94 
3. Kind    31,30       29,74  “ 

 
 
Der Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 

„ (3) Für die Inanspruchnahme von sämtlichen Mehrbetreuungszeiten  
              in den Kindertageseinrichtungen, die außerhalb der Regel- 
              öffnungszeiten (Kitas: 06:00-16:30 Uhr; Hort: 06:15-07:15 Uhr 
              und nach regulärem Schulschluss bis 17:00 Uhr; in den Schul- 
              ferien / an schulfreien Tagen in der Zeit von 07:30-15:00 Uhr)   
              liegen oder über die jeweils zugrunde liegenden täglichen 



              Betreuungszeiten der aufgenommenen Kinder hinausgehen,  
              werden zusätzliche Elternbeiträge in Höhe von 1,50 EUR 
              pro angefangene halbe Stunde erhoben. “   
 
 
Artikel 2  (§ 3 “Verpflegungskostenersatz“) 
 
Der § 3 wird aufgehoben. 
 
 
Artikel 3  Inkrafttreten  

 

Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung ab 01.10.2008 in Kraft. 
 
 
 
 
 
Callenberg, den 30.09.2008                               M a t t h ä i 
                                                                           Bürgermeister      
 
 
 
 
 
 


